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Regeste

– Ein Trampolin untersteht keiner Baubewilligungspflicht und muss (auch
lärmschutzrechtlich) keine Grenzabstände einhalten (Erw. 2). – Die hobbymässige Nutzung
eines Pflanzgartens (Gemüsegartens) ist in der Landwirtschaftszone nicht zulässig. Kein
Anspruch auf "Gleichbehandlung im Unrecht". Herstellung des rechtmässigen Zustands
(Erw. 3)
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